
















































(7) Die Entscheidung über eine Ordnungsmaßnahme ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh
rung zu versehen.

§ 28 Eilmaßnahmen bei Gefahr im Verzuge

(1) Zur Wahrung bedrohter wichtiger Interessen des Deutschen Roten Kreuzes kann der
Vorsitzende des Ortsvereins be_i Gefahr im Verzuge dem Mitglied oder den im Orts
verein zusammengefassten Gliederungen (Organisationen, privatrechtliche Gesell
schaften und Einrichtungen) unbeschadet der vorgeschriebenen Ordnungsmaßnah
men unmittelbar Weisungen erteilen. Er kann sich hierzu eines Beauftragten bedie
nen. Der Vorsitzende des Ortsvereins soll, bevor er tätig wird, die Betroffenen hören.
Seine hier geregelte Befugnis endet, sobald der Vorstand des Ortsvereins zur Be
schlussfassung zusammengetreten ist.

(2) Die Weisungsbefugnis des Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes e. V. gemäß
§ 29 Abs. 1 der Bundessatzung, des Präsidenten des Landesverbandes. gemäß
§§ 20 Abs. 6, 33 Abs. 1 der Satzung des Landesverbandes und des Präsidenten des
Kreisverbandes gemäß der Satzung des Kreisverbandes bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Betroffenen können die Genehmigung des Vorstands oder des jeweiligen Präsi
diums über die Maßnahmen des Vorsitzenden oder des Präsidenten verlangen. Ein
dahingehender Antrag hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 29 Das Schiedsgericht

(1) Alle Rechtsstreitigkeiten zwischen

1. Gliederungen (Verbänden, Organisationen, privatrechtliche Gesellschaften und 
Einrichtungen) des Deutschen Roten Kreuzes,

2. Einzelmitgliedern,

3. Einzelmitgliedern und Gliederungen gemäß Ziffer 1 des Deutschen Roten Kreu
zes, die aus der Wahrnehmung von Rotkreuz-Aufgaben entstehen oder sich aus 
der Mitgliedschaft im Roten Kreuz ergeben, werden durch das Schiedsgericht 
des Landesverbandes im Sinne von §§ 1025 ff der Zivilprozessordnung ent
schieden. Rechtsstreitigkeiten, die über den Bereich des Landesverbandes hin
ausgehen, werden durch das Schiedsgericht des Bundesverbandes entschie
den.

(2) Die Schiedsgerichte entscheiden auch über Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der 
Zeit früherer Mitgliedschaft ergeben.

(3) Die Schiedsgerichte entscheiden auch über die Rechtmäßigkeit von Vereinsmaß
nahmen ordnungs- und disziplinarrechtlicher Art gegenüber Mitgliedern, wenn der 
Schiedskläger geltend macht, in seinen Rechten verletzt zu sein und das 
Ordnungsoder Disziplinarverfahren beendet ist.
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